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1809. Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des 
Hauptausschusses vom 20.5.2019

Beschluss-Nr. 299-34-2019
Beschluss über die Annahme einer Sachspende von Elektro-Dienst-Mehlhorn aus Binz in 
Höhe von 672,80 EUR für die Installation der Beamer in der Regionalen Schule 

Beschluss-Nr. 300-34-2019 
Beschluss über die Annahme einer Sachspende in Höhe von 636,00 EUR von der Störte-
beker Festspiele GmbH & Co. KG Ralswiek, Herrn Peter Hick (Intendant), für Ehrenkar-
ten zur Teilnahme der Seniorinnen und Senioren an der Generalprobe der „Störtebeker-
Festspiele“

Beschluss-Nr. 301-34-2019 
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 18.03.2019.

gez. Karsten Schneider 
Bürgermeister
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1810. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Dringlichkeitssitzung am 23.5.2019 nachfolgen-
de Beschlüsse gefasst. Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemein-
devertretung  und ihrer Ausschüsse sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet 
Sitzungsdienst oder unter www.gemeinde-binz.de/Gemeidevertretung einzusehen.

öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 45-37-2019
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.4.2019 – öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 46-37-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Dringlichkeitssitzung am 23.5.2019  das ge-
meindliche Einvernehmen gemäß § 5 Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern zur Änderung der Verordnung des Landkreises Vorpommern-Rügen über 
den Denkmalbereich Hauptstraße, Strandpromenade, Putbuser Straße, Bahnhofstraße  
in der Gemeinde Ostseebad Binz zu erteilen.

nichtöffentlicher Teil 

Beschluss-Nr. 47-37-2019
Bestätigung der Niederschrift vom 11.4.2019 – nichtöffentlicher Teil.

gez. Heike Reetz
Vorsitzende der Gemeindevertretung
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1811. Bekanntmachung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 
der Wahl der Gemeindevertretung 
im Ostseebad Binz am 26. Mai 2019

Nachstehend wird das endgültige Wahlergebnis und die Namen der gewählten Perso-
nen  sowie Ersatzpersonen der Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde Ostsee-
bad Binz am 26. Mai 2019 bekannt gemacht.

1.  Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Mai 2019 das 
endgültige Gesamtergebnis im Wahlgebiet Ostseebad Binz ermittelt und folgende 
Feststellungen getroffen: 

2.  Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und 
die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und der Wählergruppe insgesamt zu-
stehen, verteilen sich wie folgt: 

 

Ostseebad

BINZ 

Gemeindewahlleitung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 
der Wahl der Gemeindevertretung 

im Ostseebad Binz am 26. Mai 2019

Nachstehend wird das endgültige Wahlergebnis und die Namen der gewählten 
Personen  sowie Ersatzpersonen der Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde 
Ostseebad Binz am 26. Mai 2019 bekannt gemacht.

1. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Mai 
2019 das endgültige Gesamtergebnis im Wahlgebiet Ostseebad Binz ermittelt und 
folgende Feststellungen getroffen:

Wahlberechtigte        4529

Wähler 2668

Davon Briefwähler 878

Wahlbeteiligung 58,91%

Gültige Stimmen     7629

Ungültige Stimmen 182

2. Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und 
die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und der Wählergruppe insgesamt 
zustehen, verteilen sich wie folgt:

Stimmen Sitze

CDU 1285 3

SPD 1161 3

DIE LINKE 648 1

AfD 548 1

Aus der MITTE 1956 4

BfB 2031 5

Gesamt 7629 17

3. Folgende Personen (inklusive Gesamtstimmen) sind gewählt:

CDU

1 Dohrmann, Ulf 241

2 Reetz, Heike 236

3 Holtz, Helga 121

SPD

4 Reinbold, Ralf 516

5 Schulz, Norbert 306

6 Müller, Marvin 152

DIE LINKE

7 Borchert, Heinz 271

AfD

8 Klein, Siegfried 404

aus der MITTE

9 Tomschin, Manuela 857

10 Tomschin, Dietrich 278

11 Drahota, Grit 129

12 Michalski, Jürgen 119

BfB

13 Kurowski, Mario 241

14 Mehlhorn, Christian 216

15 Colmsee, Helge 163

16 Böttcher, Mario 149

17 Deutschmann, Kai 137

 

Ostseebad

BINZ 

Gemeindewahlleitung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses 

der Wahl der Gemeindevertretung 

im Ostseebad Binz am 26. Mai 2019

Nachstehend wird das endgültige Wahlergebnis und die Namen der gewählten Personen  

sowie Ersatzpersonen der Wahl der Gemeindevertretung in der Gemeinde Ostseebad Binz 

am 26. Mai 2019 bekannt gemacht.

1. Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Mai 2019 das 

endgültige Gesamtergebnis im Wahlgebiet Ostseebad Binz ermittelt und folgende 

Feststellungen getroffen:

2. Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl

der Sitze, die den einzelnen Parteien und der Wählergruppe insgesamt zustehen, verteilen 

sich wie folgt:

3. Folgende Personen (inklusive Gesamtstimmen) sind gewählt:

Wahlberechtigte        4529

Wähler 2668

Davon Briefwähler 878

Wahlbeteiligung 58,91%

Gültige Stimmen     7629

Ungültige Stimmen 182

Stimmen Sitze

CDU 1285 3

SPD 1161 3

DIE LINKE 648 1

AfD 548 1

Aus der MITTE 1956 4

BfB 2031 5

Gesamt 7629 17
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3. Folgende Personen (inklusive Gesamtstimmen) sind gewählt: 

Stimmen Sitze

CDU 1285 3

SPD 1161 3

DIE LINKE 648 1

AfD 548 1

Aus der MITTE 1956 4

BfB 2031 5

Gesamt 7629 17

3. Folgende Personen (inklusive Gesamtstimmen) sind gewählt:

CDU

1 Dohrmann, Ulf 241

2 Reetz, Heike 236

3 Holtz, Helga 121

SPD

4 Reinbold, Ralf 516

5 Schulz, Norbert 306

6 Müller, Marvin 152

DIE LINKE

7 Borchert, Heinz 271

AfD

8 Klein, Siegfried 404

aus der MITTE

9 Tomschin, Manuela 857

10 Tomschin, Dietrich 278

11 Drahota, Grit 129

12 Michalski, Jürgen 119

BfB

13 Kurowski, Mario 241

14 Mehlhorn, Christian 216

15 Colmsee, Helge 163

16 Böttcher, Mario 149

17 Deutschmann, Kai 137
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CDU SPD

1 Hartlieb, Daniel 1 Rohde, Michael

2 Friedrichs, Hans-Albert 2 Müller, Franka

3 Feit, Ute 3 Lenckner, Bettina

4 Hennig, Andreas 4 Ohrmann, Barbara

5 Steinfurth, Jan 5 Harfmann, Maik

6 Lau-Engehausen, Vincent

7 Franke, Bernhardt* DIE LINKE

7 Rodrigo, Cornelia* 1 Maske, René

9 Waechter, Oliver 2 Falk, Detlev

10 Syring, Constanze

11 Baland, Willi AfD

12 Trost, Isabel 1 Habeck, Anita

13 Reetz, Birger

14 Beilke, Egbert

15 Brosseit, Dennis

Aus der MITTE BfB

1 Timm, Michael 1 Jakob, Enrico

2 Löhr, Birte 2 Mantey, Frank

3 Buchhester, Wolfgang 3 Groß, Dennis

4 Gemperlein, Myriam 4 Sonnabend, Anja

5 Reile, Frank 5 Richter, Bernd

6 Drews, Cornelia 6 Jantzen, Bernd

7 Buchhester, Ingrid 7 Müther, Thomas

8 Meyer, Angelika* 8 Szymanski, Holger

8 Wermuth, Jürgen* 9 Rambow, Ronald

10 Suhrbier, Reinhard 10 Gerlitzki, Nicole

11 Frank, Wolfgang 11 Panknin, Ronald

12 Garbe, Reinhard* 12 Colmsee, Conny

12 Moldt, Kirsten* 13 Mehlberg-Marschmann, Jenifer

14 Scharf, Astrid 14 Padur, Steffi

15 Kraudzun, Henning* 15 Kurowski, Ina

15 Gemperlein, Marco* 16 Adrian, Jochen Thomas

17 Lietzau, Angelika 17 Kraft, Gunther

* stimmgleich

5. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des 
Wahlgebietes bei der Wahlleitung der Gemeinde Ostseebad Binz innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses erheben. Der Einspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe einzulegen. Der Einspruch hat keine 
aufschiebende Wirkung.

Ostseebad Binz, 03.06.2019

gez. Axel Behrens
stellv. Gemeindewahlleiter

4. Die Ersatzpersonen in gewählter Reihenfolge: 
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5.  Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebie-
tes bei der Wahlleitung der Gemeinde Ostseebad Binz innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses erheben. Der Einspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift unter Angabe der Gründe einzulegen. Der Einspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung.

Ostseebad Binz, 03.06.2019

gez. Axel Behrens
stellv. Gemeindewahlleiter



1812. Bekanntmachung

Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Ostseebad Binz durch Fristablauf (Genehmigungsfiktion)

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Binz am 13.12.2018 be-
schlossene 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz, be-
stehend aus Planzeichnung, Begründung und zusammenfassender Erklärung,  wurde 
mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen  
vom 26.04.2019, AZ: 434101/010055/17 (2. Änd.) durch Fristablauf genehmigt (Ge-
nehmigungsfiktion).

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz tritt gemäß 
Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz am Tag der Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die genehmigte 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ab diesem 
Tag in der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 18609 Binz, 
Zimmer 109, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen. 

Die Dienststunden sind:

Montag bis Freitag    09.00 bis 12.00 Uhr
Montag                        13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag     13.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag     13.00 bis 16.00 Uhr

Die Flächennutzungspläne der Gemeinde Ostseebad Binz sind unter folgendem Link 
einsehbar http://www.gemeinde-binz.de/seite-1032.html. Auskunft über den Inhalt 
erteilt in den Dienststunden der Fachbereich Ortsplanung unter der Telefonnummer 
+493839337452. 

Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensanteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
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Weitergehend wird gemäß § 215 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 – 3 des BauGB sowie nach § 5 der Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern, bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlichen Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Abwägungsvorgangs nur beachtlich wer-
den, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Ostseebad Binz geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Ostseebad Binz, 07.06.2019

gez. Schneider 
Bürgermeister

(Planübersicht siehe S. 11)
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Darstellung des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Ostseebad Binz
Darstellung des Geltungsbereiches der  2.  Änderung des Flächennutzungsplanes  der
Gemeinde Ostseebad Binz
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1813. Bekanntmachung

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Binz 
zur Satzung der 1. Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 36 

„Gewerbegebiet III Prora“

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss Nr. 122-33-2018 vom 13.12.2018 die 1. 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbegebiet III Prora“ der Gemeinde Ost-
seebad Binz als Satzung nach § 10 BauGB beschlossen. Die Begründung zum Bebau-
ungsplan wurde gebilligt. 

Geltungsbereich (Abb. 1 siehe S.14):
Der Ergänzungsbereich verlängert den Geltungsbereich des bestehenden Bebauungs-
planes Nr. 36 „Gewerbegebiet III Prora“ nach Norden. Er umfasst mit den Flurstücken 
5/206 der Flur 7 und 11/29 (teilw.) der Flur 6, beide der Gemarkung Prora, eine Fläche 
von 0,5 ha. 

Der Ergänzungsbereich wird begrenzt

- im Westen durch die Bahngleise der IC-Strecke Bergen – Binz, 
- im Norden und Osten durch die Gemeindestraße (Proraer Allee). 

Die Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbegebiet III Prora“ 
der Gemeinde Ostseebad Binz tritt gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz 
am Tag der Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab diesem Tag in der Ge-
meindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 18609 Binz, Zimmer 109, 
während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Die Dienststunden sind:

Montag bis Freitag    09.00 bis 12.00 Uhr
Montag                        13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag     13.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag     13.00 bis 16.00 Uhr

Die Bauleitpläne der Gemeinde Ostseebad Binz sind unter folgendem Link einsehbar 
http://www.gemeinde-binz.de/seite-1030.html. Auskunft über den Inhalt erteilt in den 
Dienststunden der Fachbereich Ortsplanung unter der Telefonnummer +493839337452.  
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Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensanteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 

Weitergehend wird gemäß § 215 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 – 3 des BauGB sowie nach § 5 der Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern, bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlichen Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Abwägungsvorgangs nur beachtlich wer-
den, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Ostseebad Binz geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Ostseebad Binz, 07.06.2019

gez. Schneider 
Bürgermeister

(Planübersicht siehe S. 14)
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Abb. 1 Geltungsbereich der 1. Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 36 
   „Gewerbegebiet III Prora“ –  unmaßstäblich
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Altersjubiläen aus Binz und Prora
Juni 2019

04.06. Kurt Kuljurgis 85

06.06. Gerhard Engel 80

 Reinhard Friedrich 70

09.06. Paul Rausch 85

 Klemens Reinhard 70

11.06. Frank Beirau 70

16.06. Jürgen Meier 80

17.06. Eberhard Schöpf 84

18.06. Ulrich Oergel 80

18.06. Peter Rimbeck 70

 Klaus-Ulrich Steinfurth 75

20.06. Wilfried Schwanck 70

23.06. Werner Strautz 70

24.06. Heidemarie Ferber 75

25.06. Ingelora Ihlenfeld 80

26.06. Doris Riske 70

27.06. Barbara Mandelkow 70

 Helena Schulz 70

28.06. Erwin Obst 85

30.06. Siegfried Thiele 80

Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage, sowie Ehe-
jubiläen: 50., 60., 65. Hochzeitstag.

04.06. Gnadenhochzeit (70. Hochzeitstag) – Edith und Willi Wieck


